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Die Abgeordneten zum Nationalrat Haller, Mag. Haupt, Fischl haben 

am 26. Feber 1992 unter der Nr. 2460/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Bildschirmarbeit - Gesund

heitsvorkehrungen gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Welche Forschungsergebnisse hinsichtlich der Gesundheitsge
fährdung von Bildschirmarbeitsp1ätzen sind Ihrem Ressort be
kannt? 

2. Welche Empfehlungen zur Vermeidung dieser Gesundheitsrisken 
sind Ihrem Ressort aus anderen Ländern bekannt? 

3. Wie lauten die derzeitigen verbindlichen Schutzbestimmungen 
hinsichtlich Bildschirmarbeit in Österreich? 

4. Welche zusätzlichen Vorsorge- und SChutzmaßnahmen werden Sie 
ergreifen, um insbesondere Computerfreaks im Kinder- und Ju
gendalter vor Gesundheitsrisken zu bewahren?" 

Zu Frage 1: 

Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

verfolgt laufend Publikationen über die Gesundheitsgefährdung von 

Bildschirmarbeitsplätzen; insbesondere hinsichtlich einer mög

lichen Gefährdung durch ionisierende und nichtionisierende Strah

lung. 

Bei der Bewertung möglicher Risiken stützt sich das Gesundheits

ressort insbesondere auf Publikationen der WHO (z.B. Sammelband: 

"Visual display terminals and workers health", Geneva: WHO; offset 

publication no. 99; 1987, oder Marriott, Stuchly: "Health Aspects 
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of Work with Visual Display Terminals" Journal of Occupational 

Medicine/Vol. 28. No 9; 1986) bzw. der IRPA/INIRC, einer führenden 

Organisation auf dem Gebiet der Beurteilung nichtionisierender 

Strahlung ("Alleged radiation risks from visual display units-a 

Statement by the International Non-Ionizing Radiation Committee of 

the International Radiation Protection Association", Health Phy

sics, Vol. 54, No. 2, 1988). 

Zu Frage 2: 

Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die Richtlinie 90/270/EWG 

über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten und die 

Empfehlungen der staatlichen Meß- und Prüfstelle in Schweden (MPR 

11: "Test Methods for Visual Display Units", MPR 1990; 8). 

Zu Frage 3: 

Die Beantwortung dieser Frage fällt in den Zuständigkeitsbereich 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

Ich verweise daher auf die diesbezüglichen Ausführungen des Bun

desministers für Arbeit und Soziales in der Beantwortung der par

lamentarischen Anfrage Nr. 2459/J. 

Zu Frage 4: 

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurden 

bereits Vorgespräche über die Einrichtung eines Arbeitskreises 

"Bildschirmarbeitsplätze" geführt, in dem sich Experten mit mögli

ellen gesundheitlichen Auswirkungen von Bildschirmarbeitsplätzen 

befassen sollen. Im Rahmen dieses Arbeitskreises soll auch auf den 

Schutz der Gesundheit von Computerbenutzern, insbesondere auch von 

Ki_Ddcrn und Jugendlichen, im Heimbereich eingegangen werden. 
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